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sowie unter Hinweis auf die Berichte des Generalsekretärs
über das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden
und Abrüstung in Afrika219, das Regionalzentrum der Verein-
ten Nationen für Frieden und Abrüstung in Asien und im Pa-
zifik220 und das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für
Frieden, Abrüstung und Entwicklung in Lateinamerika und in
der Karibik221,

in Bekräftigung ihres auf ihrer zwölften Sondertagung im
Jahr 1982 gefassten Beschlusses, das Informationsprogramm
der Vereinten Nationen über Abrüstung einzurichten, dessen
Aufgabe darin besteht, über die Ziele der Vereinten Nationen
auf dem Gebiet der Rüstungskontrolle und der Abrüstung zu
informieren und aufzuklären und dafür in der Öffentlichkeit
Verständnis und Unterstützung zu wecken222,

eingedenk ihrer Resolutionen 40/151 G vom 16. Dezember
1985, 41/60 J vom 3. Dezember 1986, 42/39 D vom 30. No-
vember 1987 und 44/117 F vom 15. Dezember 1989 über die
Regionalzentren für Frieden und Abrüstung in Nepal, Peru und
Togo,

in Anbetracht dessen, dass die in der Welt eingetretenen
Veränderungen neue Chancen eröffnet und neue Herausforde-
rungen mit sich gebracht haben, was die Weiterverfolgung der
Abrüstung betrifft, und in dieser Hinsicht bedenkend, dass die
Regionalzentren für Frieden und Abrüstung wesentlich zum
Verständnis und zur Zusammenarbeit zwischen den Staaten je-
der einzelnen Region auf dem Gebiet des Friedens, der Abrü-
stung und der Entwicklung beitragen können,

feststellend, dass die Staats- und Regierungschefs der
nichtgebundenen Länder in Ziffer 146 des Schlussdokuments
ihrer vom 29. August bis 3. September 1998 in Durban (Süd-
afrika) abgehaltenen zwölften Konferenz den Beschluss der
Generalversammlung zur Aufrechterhaltung und Neubele-
bung der drei Regionalzentren für Frieden und Abrüstung in
Nepal, Peru und Togo begrüßten223,

1. erklärt erneut, wie wichtig die Aktivitäten der Ver-
einten Nationen auf Regionalebene zur Steigerung der Stabi-
lität und der Sicherheit ihrer Mitgliedstaaten sind, die durch die
Aufrechterhaltung und Neubelebung der drei Regionalzentren
für Frieden und Abrüstung wesentlich gefördert werden könn-
ten;

2. erklärt außerdem erneut, dass es zur Herbeiführung
positiver Ergebnisse angezeigt ist, dass die drei Regionalzen-
tren Informations- und Bildungsprogramme zur Förderung des
regionalen Friedens und der regionalen Sicherheit durchfüh-
ren, deren Ziel darin besteht, die Grundeinstellungen gegen-
über Frieden, Sicherheit und Abrüstung zu verändern und so
die Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der Vereinten
Nationen zu unterstützen;

3. appelliert an die Mitgliedstaaten in jeder Region und
an die Mitgliedstaaten, die dazu in der Lage sind, sowie an die
internationalen staatlichen und nichtstaatlichen Organisatio-
nen und Stiftungen, freiwillige Beiträge an die Regionalzen-
tren in ihrer jeweiligen Region zu entrichten, damit die Akti-
vitäten und Initiativen dieser Zentren verstärkt werden;

4. betont, wie wichtig die Aktivitäten der Unterabtei-
lung Regionale Fragen der Sekretariats-Hauptabteilung Abrü-
stungsfragen sind;

5. ersucht den Generalsekretär, den Regionalzentren im
Rahmen der vorhandenen Mittel jede erforderliche Unterstüt-
zung bei der Durchführung ihrer Aktivitätenprogramme zu ge-
währen;

6. beschließt, den Punkt „Regionalzentren der Verein-
ten Nationen für Frieden und Abrüstung“ in die vorläufige Ta-
gesordnung ihrer zweiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 61/91

Verabschiedet auf der 67. Plenarsitzung am 6. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/395, Ziff. 26)224.

61/91. Stipendien, Ausbildung und Beratende Dienste
der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Ab-
rüstung

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs225,

unter Hinweis auf ihren Beschluss in Ziffer 108 des
Schlussdokuments der zehnten Sondertagung der Generalver-

219 A/61/137.
220 A/61/163.
221 A/61/157.
222 Siehe Official Records of the General Assembly, Twelfth Special Ses-
sion, Plenary Meetings, 1. Sitzung, Ziff. 110 und 111.
223 Siehe A/53/667-S/1998/1071, Anlage I.

224 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Äthiopien, Afghanistan, Algerien, An-
gola, Antigua und Barbuda, Armenien, Australien, Bangladesch, Barba-
dos, Belarus, Belgien, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowi-
na, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso,
Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Deutsch-
land, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugosla-
wische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Finnland,
Frankreich, Gabun, Ghana, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-
Bissau, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Irland, Island, Israel, Italien,
Jamaika, Japan, Jordanien, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan,
Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Laotische
Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Liberia, Libysch-Ara-
bische Dschamahirija, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Ma-
laysia, Mali, Malta, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Fö-
derierte Staaten von), Montenegro, Marokko, Mosambik, Myanmar, Na-
mibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Nor-
wegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Para-
guay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Ruanda, Ru-
mänien, Russische Föderation, Sambia, Schweden, Schweiz, Senegal,
Serbien, Sierra Leone, Simbabwe, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri
Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen,
Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik,
Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Türkei,
Uganda, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Repu-
blik), Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritan-
nien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam und Zy-
pern.
225 A/61/130 und Corr.1.
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sammlung226, der ersten Sondertagung über Abrüstung, ein Sti-
pendienprogramm für Abrüstung einzurichten, sowie auf ihre
Beschlüsse in Anhang IV des Abschließenden Dokuments der
zwölften Sondertagung der Generalversammlung227, der zwei-
ten Sondertagung über Abrüstung, mit denen sie unter ande-
rem beschloss, das Programm fortzusetzen,

feststellend, dass das Programm weiterhin maßgeblich da-
zu beiträgt, die Öffentlichkeit stärker für die Wichtigkeit und
die Vorteile der Abrüstung zu sensibilisieren und ein besseres
Verständnis für die Anliegen der internationalen Gemein-
schaft auf dem Gebiet der Abrüstung und der Sicherheit zu
wecken sowie die Kenntnisse und Qualifikationen der Stipen-
diaten zu erweitern, sodass sie wirksamer an den Abrüstungs-
bemühungen auf allen Ebenen mitwirken können,

mit Befriedigung feststellend, dass in den achtundzwanzig
Jahren seines Bestehens zahlreiche Beamte aus den Mitglied-
staaten im Rahmen des Programms ausgebildet worden sind,
von denen viele in der Regierung ihres Landes in verantwort-
licher Position auf dem Gebiet der Abrüstung tätig sind,

in der Erkenntnis, dass die Mitgliedstaaten bei der Benen-
nung von Kandidaten für das Programm die Gleichstellung der
Geschlechter berücksichtigen müssen,

unter Hinweis auf die seit der siebenunddreißigsten Ta-
gung der Generalversammlung im Jahr 1982 alljährlich ver-
abschiedeten Resolutionen zu dieser Angelegenheit, nament-
lich die Resolution 50/71 A vom 12. Dezember 1995,

die Auffassung vertretend, dass die Formen der Unterstüt-
zung, die den Mitgliedstaaten, insbesondere den Entwick-
lungsländern, im Rahmen des Programms zur Verfügung ste-
hen, ihre Beamten besser in die Lage versetzen werden, den
laufenden bilateralen und multilateralen Beratungen und Ver-
handlungen über Abrüstung zu folgen,

1. bekräftigt ihre in Anhang IV des Abschließenden Do-
kuments der zwölften Sondertagung der Generalversamm-
lung227 enthaltenen Beschlüsse und den von der Versammlung
in ihrer Resolution 33/71 E vom 14. Dezember 1978 gebillig-
ten Bericht des Generalsekretärs228;

2. dankt allen Mitgliedstaaten und Organisationen, die
das Programm im Laufe der Jahre konsequent unterstützt und
so zu seinem Erfolg beigetragen haben, insbesondere den Re-
gierungen Deutschlands und Japans, die den Programmteil-
nehmern fortwährend umfassende und höchst lehrreiche Stu-
dienfahrten ermöglicht haben, sowie der Regierung der Volks-
republik China, die für die Stipendiaten eine Studienfahrt auf
dem Gebiet der Abrüstung organisiert hat;

3. dankt der Internationalen Atomenergie-Organisa-
tion, der Organisation für das Verbot chemischer Waffen, der
Vorbereitungskommission für die Organisation des Vertrags
über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen und dem

Monterey-Institut für internationale Studien dafür, dass sie im
Rahmen ihres jeweiligen Kompetenzbereichs konkrete Studi-
enprogramme auf dem Gebiet der Abrüstung organisiert und
so zur Verwirklichung der Ziele des Programms beigetragen
haben;

4. spricht dem Generalsekretär ihre Anerkennung für
die Sorgfalt aus, mit der das Programm nach wie vor durch-
geführt wird;

5. ersucht den Generalsekretär, das in Genf angesiedel-
te Programm im Rahmen der vorhandenen Ressourcen auch in
Zukunft jedes Jahr durchzuführen und der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung darüber Bericht zu
erstatten;

6. beschließt, den Punkt „Stipendien, Ausbildung und
Beratende Dienste der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der
Abrüstung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsech-
zigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 61/92

Verabschiedet auf der 67. Plenarsitzung am 6. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/395, Ziff. 26)229.

61/92. Regionalzentrum der Vereinten Nationen für
Frieden, Abrüstung und Entwicklung in Latein-
amerika und in der Karibik

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 41/60 J vom 3. De-
zember 1986, 42/39 K vom 30. November 1987 und 43/76 H
vom 7. Dezember 1988 über das Regionalzentrum der Verein-
ten Nationen für Frieden, Abrüstung und Entwicklung in La-
teinamerika und in der Karibik mit Amtssitz in Lima,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/37 F vom
9. Dezember 1991, 48/76 E vom 16. Dezember 1993, 49/76 D
vom 15. Dezember 1994, 50/71 C vom 12. Dezember 1995,
52/220 vom 22. Dezember 1997, 53/78 F vom 4. Dezember
1998, 54/55 F vom 1. Dezember 1999, 55/34 E vom 20. No-
vember 2000, 56/25 E vom 29. November 2001, 57/89 vom
22. November 2002, 58/60 vom 8. Dezember 2003, 59/99 vom
3. Dezember 2004 und 60/84 vom 8. Dezember 2005,

in Anbetracht dessen, dass das Regionalzentrum weiter
fachliche Unterstützung für die Durchführung regionaler und
subregionaler Initiativen gewährt und verstärkt zur Koordinie-
rung der auf Frieden, Abrüstung und die Förderung der wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung gerichteten Anstren-
gungen der Vereinten Nationen beigetragen hat,

den Bericht des Generalsekretärs230 begrüßend, in dem er
unter anderem zu dem Schluss kommt, dass das Regionalzen-
trum die Staaten der lateinamerikanischen und karibischen Re-

226 Resolution S-10/2.
227 Official Records of the General Assembly, Twelfth Special Session, An-
nexes, Tagesordnungspunkte 9-13, Dokument A/S-12/32.
228 A/33/305.

229 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Ecuador (im Namen der Mitgliedstaaten der Ver-
einten Nationen, die Mitglieder der Lateinamerikanisch-karibischen
Gruppe sind) und Senegal.
230 A/61/157.




